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[bookmark: Empfänger][bookmark: _GoBack]An das 
Landratsamt Rhön-Grabfeld
Spörleinstr. 11
97616 Bad Neustadt a. d. Saale

Name
Str. 
PLZ Ort  
[bookmark: Briefdatum]Ort, den 18.05.2026

[bookmark: Betreff]Neufestsetzung eines qualitativen bzw. quantitativen Heilquellenschutzgebietes 
in den Gemarkungen Aubstadt, Ottelmannshausen, Herbstadt, Großeibstadt, Bad Königs-hofen i.Gr., Ipthausen, Eyershausen, Merkershausen, Althausen und Gabolshausen zum Schutz der staatlich anerkannten Heilquellen „UrbaniHeilquelle“ (Heilwasserbrunnen 1) und „RegiusHeilquelle“ (Heilwasserbrunnen 2) der Stadt Bad Königshofen i.Gr. 
vor qualitativen bzw. quantitativen Beeinträchtigungen 


Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin mit folgenden Grundstücken von der geplanten Ausweisung des Heilquellenschutzgebietes der Stadt Bad Königshofen i.Gr. betroffen:
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hiermit lege ich Einspruch gegen die Festsetzung beziehungsweise Erweiterung des Heilquellenschutzgebiets ein.

Die vorgesehene Schutzgebietsausweisung greift erheblich in bestehende Eigentumsrechte, die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung sowie die wirtschaftliche Verwertbarkeit meiner Flächen ein. Jeder Eingriff muss verhältnismäßig sein und eine angemessene Abwägung zwischen Allgemeinwohl und Eigentümerinteressen befolgen.

1. Wirtschaftliche Nachteile und Wertminderung

Die Festsetzung des Heilquellenschutzgebietes führt zu erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen für mich als Grundstückseigentümer bzw. Verpächter.
Hierzu zählen insbesondere:
· Wertminderung der Grundstücke, 
· Einschränkungen bei der zukünftigen Nutzung, 
· geringere Attraktivität der Flächen für landwirtschaftliche Betriebe, 
· sinkende Pachtpreise beziehungsweise eine erschwerte Verpachtbarkeit, 
· zusätzliche Unsicherheiten hinsichtlich der langfristigen Nutzungsmöglichkeiten, 
· mögliche Einschränkungen bei zukünftigen Investitionen oder Veräußerungen. 
Bereits heute ist absehbar, dass die zusätzlichen Auflagen und Bewirtschaftungseinschränkungen innerhalb des Heilquellenschutzgebietes die Bereitschaft zur Pacht sowie die erzielbaren Pachtpreise negativ beeinflussen werden.
Die wirtschaftlichen Folgen für die betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümer wurden nach meiner Auffassung bislang weder ausreichend untersucht noch angemessen bewertet.
Darüber hinaus fordere ich, dass finanzielle Nachteile und Minderungen der Pachteinnahmen, die infolge der Schutzgebietsausweisung entstehen, vollständig ausgeglichen werden.

2. Zweifel an der Verhältnismäßigkeit

Ich habe erhebliche Zweifel daran, dass die vorgesehenen Einschränkungen in diesem Umfang erforderlich und verhältnismäßig sind.
Die bestehenden gesetzlichen Vorgaben im Bereich Gewässer-, Dünge- und Bodenschutz stellen bereits heute hohe Anforderungen an die landwirtschaftliche Bewirtschaftung dar. Zusätzliche Einschränkungen führen zu weiteren Belastungen für Eigentümer und Bewirtschafter.
Gerade deshalb müssen die Auswirkungen auf Eigentum und Nutzbarkeit besonders sorgfältig geprüft und gegen die Interessen der betroffenen Bürgerinnen und Bürger abgewogen werden.


Vor diesem Hintergrund beantrage ich:
1. die bisherige Schutzgebietskulisse beizubehalten, 
2. die geplanten Auflagen und Gebietserweiterungen zu überarbeiten, 
3. die wirtschaftlichen Auswirkungen auf Eigentümer und Verpächter angemessen zu berücksichtigen, 
4. finanzielle Nachteile und Pachtminderungen vollständig auszugleichen, 
5. die Prüfung milderer und verhältnismäßigerer Maßnahmen. 
Ich bitte um Berücksichtigung dieses Widerspruchs.


Mit freundlichen Grüßen


_______________________________
Ort, Datum

_______________________________
Unterschrift
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